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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der Verwaltu ngsgemeinschaft Neuen-
bürg/Engelsbrand; 
hier: Unterlagen zur Behördenbeteiligung 
Stadt Neuenbürg, Enzkreis; Gemeinde Engelsbrand, Em zkreis 
(TK 25: 7117 Birkenfeld, 7118 Pforzheim-Süd, 7217 B ad Wildbad)  
 
Ihr Schreiben vom 30.04.2013  
 
Anhörungsfrist 31.05.2013 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Grundsätzliches  
 
Zu den Planungsgebieten für Windkraftanlagen sind aus bodenkundlicher Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.  
Die Belange von Hydrogeologie und Rohstoffgeologie werden erst im konkreten Einzelfall 
des BimSchG-Genehmigungsverfahrens geprüft. Ingenieurgeologische Belange werden 
erst im Rahmen konkreter Planungen näher geprüft. Eine Bearbeitung von  
Übersichtsplanungen findet nicht statt. 
 
 
 
Grundwasser 
 
Aus hydrogeologischer Sicht ist dort für die konkreten Standorte zu prüfen, ob durch 
Eingriffe in  den Untergrund (Bau der Fundamente, Anlage der Kabeltrassen, Schaffung 
von Zufahrten zu den Standorten) die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 
beeinträchtigt wird. Beim Bau und Betrieb von Windkraftanlagen werden Wasser  
gefährdende Stoffe eingesetzt (insbesondere Hydrauliköl, Schmieröl, Schmierfett und 
Transformatorenöl). Von daher ist für die konkreten Standorte auch sicher zu stellen, dass 
es hierdurch nicht zu einer nachteiligen Veränderung der Grundwasserqualität kommt. 
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Ingenieurgeologie 
 
Für die konkreten Standorte neuer Windkraftanlagen werden objektbezogene 
Baugrunderkundungen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997 unter besonderer 
Berücksichtigung der dynamischen Belastung empfohlen. 
 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass 
 
 •  Rutschgebiete bei der Errichtung von Windkraftanlagen zu geotechnisch 

bedingten Mehraufwendungen führen oder die Errictung aus wirtschaftlichen   
oder aus bautechnischen Gründen u.U. unmöglich machen können.  

 •  In den Verbreitungsbereichen verkarsteter Karbonat- und/oder Sulfatgesteine 
  erhöhte Baugrundrisiken für Windkraftanlagen bestehen. Bedingt durch die 

Überdeckung mit quartären Lockergesteinen sind Verkarstungserscheinungen 
an der Erdoberfläche ohne weitere Untersuchungen u. U. nicht erkennbar. 

 
Ein erster Überblick kann aus dem vorhandenen Geologischen Kartenwerk des LGRB und 
ggf. dem hochauflösenden Digitalen Geländemodell des Landesamts für Geoinformation 
und Landentwicklung (LGL) entnommen werden. 
 
 
Rohstoffgeologie  
 
Zur die Standortsuche für Windkraftanlagen durch Träger der Regionalplanung und 
Kommunen hat das LGRB einen digitalen Geodaten-Dienst mit landesweiten 
rohstoffgeologischen Planungsgrundlagen für diesen Nutzerkreis entgeltfrei bereitgestellt. 
Dieser Geodaten-Dienst ermöglicht eine rasche Übersicht über die Lage von erkannten 
wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffvorkommen in einer Online-Kartenanwendung auf der 
LGRB-Homepage oder als WMS-Dienst. 
 
Um diese Daten nutzen zu können, ist die Anforderung des Zugangs im LGRB-Online-
Shop (http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/Produkte/direktlink/ROHSTOFFVORKOMMEN) 
erforderlich. Zugangsdaten und den Link zur Online-Kartenanwendung werden danach per 
E-Mail übermittelt. Sofern die Zugangsdaten an einen Dienstleister weitergegeben werden 
sollen, ist eine Verpflichtungserklärung vom Dienstleister auszufüllen und an das LGRB 
zurück zu schicken. Sofern die Informationen als WMS-Dienst genutzt werden sollen, ist 
zuvor eine Kontaktaufnahme mit dem LGRB erforderlich. 
 
 
Bergbau  
 
Mit der Aufnahme eines Hinweises auf den Altbergbau in den Textteil des Flächennut-
zungsplanes sind die bergbehördlichen Belange ausreichend berücksichtigt. 
 
Gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten der Landesbergdi-
rektion keine Einwendungen. 
 
 
 
Günter Sokol 


